
Oberösterreichische Landesbibliothek
Schillerplatz 2

A-4021 Linz
Tel. 0732/66 40 71/21

REPRODUKTIONSAUFTRAG

Name des Benützers:

Anschrift:

Ausweis (Lichtbildkopie beilegen):

Aufnahmeobjekt (Mikrofilmnr. bzw. Signatur):

Mikrofilmkopie /   Digitale Aufnahme

Verwendungszweck:

Datum:

Unterschrift:

Der Unterzeichnete nimmt folgende Bedingungen zur Kenntnis:

1. Der Besteller verpflichtet sich zur pünktlichen Entrichtung der
    tarifmäßigen Kosten einschließlich allfälliger Porto- und Versand-
    spesen, die aus seinem Auftrag erwachsen.  Eine  postalische
    Zusendung erfolgt nur gegen ausdrücklichen Auftrag.

2. Für zur Veröffentlichung bestimmte Reproduktionen ist grund-
    sätzlich bei  Lieferung, spätestens aber unmittelbar nach Erscheinen
    der Publikation (erfolgter Sendung) ein Bereitstellungsentgelt zu
    entrichten. Der Besteller verpflichtet sich zur Ablieferung eines
    Belegstückes der Veröffentlichung an die Oberösterreichische
    Landesbibliothek; Ausnahmen hievon sind in begründeten
    Fällen möglich. Für Faksimileausgaben gelten Sonderregelungen.
    In jedem Fall ist die Oberösterreichische Landesbibliothek in der
    Veröffentlichung als Besitzerin der Vorlagen anzugeben.

3. Die Entrichtung des Bereitstellungsentgeltes enthebt den Besteller
    nicht von der Verpflichtung, das Veröffentlichungsrecht geschützter
    Vorlagen (Urheberrechtsgesetz vom 9.4.1936, BGBl.Nr.206, in der
    geltenden Fassung) vom Urheber oder seinen Rechtsnachfolgern
    selbst zu erwirken und gegebenenfalls  abzugelten. Für Missbrauch
    trägt der Besteller die Verantwortung.

4. Der Besteller haftet auch bei Weitergabe der Reproduktionen an
    Nachbenützer für die Einhaltung dieser Vereinbarung. Der Besteller
    verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, die Oberösterreichische
    Landesbibliothek (das Land Oberösterreich) hinsichtlich aller Ansprüche
    (Ersatzansprüche), die aus Anlass der Verwendung der bestellten
    Reproduktionen wegen Verletzung des Urheberrechtsgesetzes
    (einschließlich des Brief- und Bildnisschutzes) oder wegen Verletzung
    anderer Rechte gegen die Oberösterreichische Landesbibliothek
    (das Land Oberösterreich) geltend gemacht werden, schad- und
    klaglos zu halten.


